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An die Direktoren 
der öffentlichen und  
der gesetzlich anerkannten Mittelschulen 
im  Lande 
 
zur Kenntnis: 
An die Direktoren 
der öffentlichen und  
der gesetzlich anerkannten Oberschulen  
im  Lande 
 

An den Abteilungsdirektor 
Dr. Peter Duregger 
Abteilung 20 - Deutsche und ladinische  
Berufsbildung 
im  Hause 
 
An die Direktoren der  
Landesberufsschulen 
im  Lande 

 
 

RUNDSCHREIBEN DES SCHULAMTSLEITERS 
Nr. 25/2001 

 
 
Betreff: Überprüfung der Erfüllung der Schulpflicht 
 
 
Sehr geehrte Frau Direktor, 
sehr geehrter Herr Direktor! 
 
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass laut Artikel 4 Buchstabe d) des Beschlusses der 
Landesregierung Nr. 5161 vom 29. Dezember 2000, betreffend die Einschreibungen der Schülerinnen und 
Schüler, die Oberschulen und Landesberufsschulen verpflichtet sind, der Herkunftsmittelschule der 
eingeschriebenen Schülerinnen und Schüler eine Kopie des Anmeldeformulars zu übermitteln. Dies, da die 
Mittelschule zuständig ist, die Erfüllung der Schulpflicht zu überprüfen. 
Falls kein Gesuch bei der Oberschule oder Landesberufsschule eingereicht worden ist, wird die zuständige 
Mittelschuldirektion die Gründe dafür feststellen, um die notwendigen Maßnahmen treffen zu können. Nach 
erfolgter Abschlussprüfung und jedenfalls innerhalb 10. Juli übermittelt die Mittelschule der jeweiligen 
Zielschule alle vorgeschriebenen Dokumente der Schülerinnen und 
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Schüler, welche die Abschlussprüfung bestanden haben. Ebenfalls meldet sie den Ober- und 
Landesberufsschulen jene Schüler, welche die Abschlussprüfung nicht bestanden haben. 
Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass alle Mittelschulabgänger in eine Ober- oder 
Landesberufsschule eingeschrieben sind. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 DER SCHULAMTSLEITER 
 Dr. Walter Stifter 
 i.V. Dr. Paul Silbernagl 


